
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw .Redakteur : 190KARLHONAY Wien ,am10 .Juni1931.

RegelungdesVerkehresaufdemGemüsegrossmarktinMargareten.
polizei

Durchdas WienerStrassen/gesetzist eine Abänderungderbisher
geltendenMagistratskundmachungüberdie RegelungdesFuhrwerksverkehres
aufdemGemüsegrossmarktinMargaretenanderReinprechtsdorferstrasseund
an der Siebenbrunnenfeldgassenötig geworden .Die neue Verordnung ,die nuner - ¬
lassenwordenist,hatimwesentlichendieBestimmungenderaltenKundmachung
aufgenommen ,aberauchdiein denletztenJahrengewonnenenErfahrungenzur
SicherheitdesMarktverkehresverwertetunddie Bestimmungendesneuen
Strassenpolizeigesetzesberücksichtigt.

DieVerordnungtrifft folgendcBestimmungen:
AllgemeineBestimmungen:

DerMarktdarf an markttagenin der Zeit von1 1/2Stundenvor Marktbeginnbis eine StundenachMarktschlussnurzur Zu -undAbfuhr
vonMarktwarenundnurlangsambefahrenwerden.DieDurchfahrtistverboten.Die Fahrzeuge dürfen nur an den mit Tafeln besondersgekenn¬
zeichnetenStellenin denMarkteinfahrenundhabendenMarktanderdurcheine Tafel bezeichneten Ausfahrtstelle zuverlassen .

JedeVerstellungder Fahrstrassendes MarktplatzessowiederZu -undDurchgängemitFahrzeugen,Emballagen,Warenunddergleichenist
verboten .DieWarenmüssenmitdergrösstenBeschleunigungab -undaufgela¬denwerden .

DieMitnahmevonKindernin Könderwagenist unstatthaft .
BesondereBestimmungen .

DieZufahrtder Gärtnerfahrzeugeist nur bei dndurchTafelnbezeichnetenEinlässenin derKohl -undin derGrünwaldgasse ,undzwar
frühestens1 1/2StundenvordemjeweiligenMarktbeginnzulässig .NachdemAbladender Warenhabendie leerenGärtnerfahrzeugenachdenWeungendesMarktamtesin Reihenauf jenemTeil desMarkteszu parken ,der sichnebendemEinlassin derSiebenbrunnenfoldgassebis zurBegrenzungdesstädtischenPferdemarkteserstreckt .Sollte dieser Platz nicht ausreichen ,sokönnensic nachAnornnungdesMarktamtesaufdemMarktlängsdesHolzbauesdesI .WienerOperettentheatersunterFreihaltungeinesStreifonsvon6mvondie-¬somund längs der Reinprechtsdorferstrasseparken .

DieFahrzeugederEinkäuferdürfennurüberdieRampevonderSiebahbrunnenfeldgasseausindasMarktgebieteinfahren.DieseFahrzaigehabenvorderEinlasszeitin derSiebenbrunnenfeldgassein zweiReihen(RichtunggegendieReinprochtsdorferstrasse)biszurRampezuparken ,wobeijedochin der Mitteder Siebenbrunnenfeldgasseeine genügendeFahrbahnfreizuhaltenist .DieEinkäuferdürfenerst mitMarktbeginn,derdurcheino
Sirenebekanntgegebenwird ,einfahrenundihreKisten ,Körbeundderglei-¬chenvordemMarktbeginnnicht auf denMarktplatzeinbringen.

DieAusfahrtsämtlicherFahrzeugeist nur beimGebäudeder
städtischenBrückenwaageinderReinprechtsdorferstnasseerlaubt .DasBefah¬ren der Brückenwaageist verboten .

HandwagendürfennurgegenüberderimHauseReinprechtsdor¬ferstrasse2 befindlichenApothckeaufdemMarktplatzeparken.In der Grünwaldgasseist das Parkenverboten .
DerVerkaufvonWarenaufdemParkplatzderEinkäuferistverboten .

Strafbestimmungen :
Uebertretungendieser VerordnungwerdenvonderBundespoli-¬

zeidircktion nach§ 79 des WienerStrassenpolizeigesetzosmitGeldstrafenbis zu500Schilling ,bei erschwerendenUmständenmitArrestbis zu4Wo¬chenbestraft ,deranStelleodernebenderGeldstrafeverhängtwordenkann.
DieneueVerordnungist bereitsmitdemTageihrerVerlautbarungin Kraftgetreten .

- ¬
AblenkungdesBahnhofrundverkehres .

In der NachtvomDonnerstagauf Freitag wirddieBahnhofrund-¬
liniewegenGleisarbeitenaufdemWähringergürtelvonderAlserbachstrasse
überdieLinie5unddeninnerenMariahilferGürtelzumSechshauserGürtelgeführt .Die Ablenkung gilt für beideFahrtrichtungen .

- . - ¬ . —

SitzungderBezirksvertretungMariahilf.DienächsteöffentlicheundvertraulicheSitzungderBezirks-¬
vertretungMariahilffindetamDonnerstag ,den25 .Juni ,um6Uhrnachmittagsstatt . . . .127
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